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 Veröffentlicht am 14.12.1999

Norm

StPO §252 Abs2

Rechtssatz

So wie Protokolle über Augenscheinsaufnahmen und Befundaufnahmen nach § 252 Abs 2 StPO in der

Hauptverhandlung grundsätzlich vorgelesen werden müssen, sind auch die diesen Protokollen gleichzusetzenden,

lediglich der besseren Veranschaulichung dienenden technischen Aufzeichnungen von Augenscheinsaufnahmen und

Befundaufnahmen zum Gegenstand der Hauptverhandlung zu machen.
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